
Ansätze zur Neuformulierung 
gemeindlicher Schuldengrenzen 

Von R. Hagemann 

I. Einleitung 

Mit der staatlichen Haushaltsreform von 19691 wurde für Bund und 
Länder der Ubergang von der objekt- zur situationsbezogenen Verschul-
dung vollzogen. Die Abschaffung des außerordentlichen Haushalts, in 
den die kreditfinanzierten Aufgabenobjekte eingestellt wurden, und der 
Ubergang zum Gesamtdeckungsprinzip im Einheitsbudget dokumentie-
ren deutlich den Wandel der Auffassung gegenüber der öffentlichen 
Verschuldung. Nach klassischer Ansicht galten Kreditaufnahmen des 
Staates generell als unsolide und waren daher nur in Ausnahmefällen 
zulässig. Nach der Haushaltsreform wurden sie dagegen als gleichwer-
tige Finanzierungsform angesehen, wobei der Umfang der zulässigen 
Neuverschuldung von der jeweiligen konjunkturellen Situation der Ge-
samtwirtschaft und nicht von der Art der zu finanzierenden Projekte 
abhängig gemacht wird. Eine gewisse Absorption privater Ersparnisse 
durch öffentliche Kreditaufnahmen gilt als konjunkturneutral und wird 
deshalb als längerfristig vertretbar gewertet2. Ob die öffentliche Neuver-
schuldung die konjunkturneutrale Marke über- oder unterschreiten soll, 
hat sich nach der konjunkturellen Lage zu richten. Die gesamtwirtschaft-
liche Situation wird damit zum entscheidenden Kriterium für die Be-
urteilung der Schuldenwirtschaft der öffentlichen Hand. 

Verschuldensgrenzen spielen in dieser Betrachtung nur eine unterge-
ordnete Rolle, die die Kreditaufnahmen kaum beschränken können3. Die 

1 Vgl. 15. und 20. Änderungsgesetz vom Grundgesetz vom 8. 6. 1967 (BGBl. I, 
S. 581) und vom 12. 5. 1969 (BGBl. I., S. 357), Gesetz zur Förderung der Stabili-
tät und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. 6. 1967 (BGBl. I, S. 582), Gesetz 
über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (HGrG) 
vom 19. 8. 1969 (BGBl. I., S. 1273), Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19. 8. 
1969, (BGBl. I., S. 1284). 

2 Vgl. Jahresgutachten 1974 des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Tz. 214 (Konzept des konjunktur-
neutralen Haushalts). 

3 Aufgrund des Grundgesetzes Art. 115 a. F. durften Ausgaben nur dann 
durch Kreditaufnahmen finanziert werden, wenn ein außergewöhnlicher Be-
darf vorlag und die Ausgaben für werbende Zwecke verwendet wurden. Im 
Rahmen der Haushaltsreform wurde die Vorschrift geändert. Nunmehr wer-
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16 R. Hagemann 

Limitierung der Neuverschuldung auf die Höhe staatlicher Investitionen 
ist eher ein Relikt einer einzelwirtschaftlichen Betrachtung, nach der 
laufende Ausgaben nicht durch Kreditaufnahmen „gedeckt" werden sol-
len. Sie kann nach den Grundsätzen der situationsbezogenen Verschul-
dung theoretisch nicht begründet werden. In der praktischen Finanzpo-
litik reicht diese Verschuldensgrenze in „normalen" Rezessionsphasen 
jedoch aus, um ein deficit spending im erforderlichen Umfang zu ermög-
lichen. 

Bei der Fortsetzung der Haushaltsreform im gemeindlichen Bereich 
galt es zu entscheiden, ob und inwieweit die haushaltsrechtlichen Neue-
rungen für Bund und Länder auf die Kommunalhaushalte übertragbar 
seien. Hierbei standen die Länderinnenminister, die für die Vorberei-
timg der neuen Gemeindeordnungen und des neuen Gemeindewirt-
schaftsrechts zuständig waren4, vor der Abwägung zwischen einer mög-
lichst weitgehenden Angleichung des gemeindlichen an das allgemeine 
Haushaltsrecht und der Berücksichtigung der „Besonderheiten" kommu-
naler Finanzwirtschaft. Zwischen beiden Belangen wurde ein Kompro-
miß gefunden, der zwar eine Aufrechterhaltung der Haushaltszweitei-
lung vorsah, gleichzeitig jedoch den Ubergang von der Objektbindung 
der Kreditaufnahme zur Gesamtdeckung im Kommunalhaushalt vollzog. 

An die Stelle des ordentlichen und außerordentlichen Haushalts wur-
de nun eine Aufteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vorge-
nommen. Im Gegensatz zum a. o. Haushalt, in den nur kreditfinanzierte 
Ausgaben eingestellt wurden, wird der Vermögenshaushalt nach dem 
Kriterium der Vermögenswirksamkeit der Ausgaben abgegrenzt. Danach 
werden alle Investitionen, einschließlich der Finanzinvestitionen, sowie 
die Tilgungsausgaben als vermögenswirksame Ausgaben angesehen, zu 
deren Finanzierung entweder der Uberschuß im Verwaltungshaushalt 
oder Krediteinnahmen herangezogen werden können5. Damit dient die 
Bruttokreditaufnahme entweder der Finanzierung investiver Ausgaben 
oder der Tilgung auslaufender Kredite6. Es ergibt sich somit eine Ver-
schuldensgrenze, die der des Grundgesetzes Art. 115 in der neuen Fas-

den die Kreditaufnahmen an die Höhe der Ausgaben für Investitionen gebun-
den, wobei auch diese Grenze „zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts" überschritten werden kann. Eine effektive Gren-
ze für die Neuverschuldung in Rezessionsphasen ist damit praktisch nicht ge-
geben. Vgl. E. A. Piduch, Stand: Mai 1974. 

4 Die Innenministerien der Bundesländer hatten im Arbeitskreis III einen 
Unterausschuß eingesetzt, der sich mit der Neuordnung des Gemeindehaus-
haltsrechts befaßte. 

5 Von der Rücklagenzuführung und -auflösung sowie den Investitionszu-
weisungen von Bund und Land wird hier abstrahiert. 

6 Vgl. § 11 des Musterentwurfs des VI. Teils der Gemeindeordnung, erarbei-
tet vom Unterausschuß „Gemeindehaushaltsrecht" des Arbeitskreises III der 
Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Bundesländer vom 3. 3. 1971, 
abgedruckt in: Depiereux (1973), S. 225. 
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sung entspricht. Eine Überschreitung dieser Grenze aus gesamtwirt-
schaftlichen Gründen ist nicht zulässig und angesichts der hohen In-
vestitionsausgaben der Gemeinden auch nicht notwendig. 

Wegen des hohen Anteils der investiven Ausgaben an den gemeind-
lichen Gesamtausgaben ist jedoch diese Grenze für die praktische Kom-
munalpolitik irrelevant, da sie bei Aufrechterhaltung der derzeitigen In-
vestitionstätigkeit zu enormen Zuwachsraten der Verschuldung führen 
und längerfristig den Kreditbedarf für Tilgungsausgaben erheblich stei-
gern dürfte7. Neben den Schwierigkeiten der Kreditbeschaffung würden 
die Gemeinden vermutlich bald kaum mehr in der Lage sein, die Zins-
last aus laufenden Einnahmen zu decken, so daß im Verwaltungshaushalt 
mit unzulässigen Deckungslücken zu rechnen wäre. Um eine Entwick-
lung in dieser Richtung zu verhindern, gilt daher die einschränkende Be-
stimmung, daß die Kreditverpflichtungen „mit der dauernden Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde" in Einklang stehen müssen8. 

Neben der Grenze, daß die Kreditaufnahme kleiner sein muß als die 
Summe aus Investitionen und Tilgung, müssen daher weitere Restrik-
tionen gelten, die diese Gesetzesformulierung inhaltlich ausfüllen kön-
nen. Bei der Interpretation des Kriteriums der dauernden Leistungsfä-
higkeit bieten die neuen Gesetzesformulierungen jedoch keine operatio-
nalen Hinweise, so daß Gemeinden und Aufsichtsbehörden einen erheb-
lichen Ermessensspielraum bei der Beurteilung der gemeindlichen Kre-
ditwirtschaft haben. Im folgenden soll daher versucht werden, das Kri-
terium der dauernden Leistungsfähigkeit inhaltlich näher zu bestimmen, 
so daß es für die praktische Finanzpolitik der Gemeinden anwendbar ist. 

II. Der Grundsatz der dauernden Leistungsfähigkeit 

In der kommunalen Verwaltungspraxis sind in der Vergangenheit 
eine Reihe von Methoden entwickelt worden, die zur Bestimmung ge-
meindlicher Schuldengrenzen herangezogen werden9. Dabei geht man in 
der Regel nicht vom Schuldenstand in seiner absoluten Höhe, sondern 
vom Schuldendienst, also von Zins- und Tilgungsleistungen aus, und setzt 
diese zu anderen Budgetkomponenten in Beziehung. Als Bezugsgrößen 
dienen entweder Einnahmegrößen wie Steuern, Finanzzuweisungen oder 
ordentliche Einnahmen oder Differenzgrößen zwischen Ausgaben und 
Einnahmen im Kommunalhaushalt. 

7 Eine volle Ausschöpfung der Obergrenze würde etwa eine Vervierfachung 
der Nettokreditaufnahme zulassen, da im Jahre 1974 Kommunalinvestitionen 
von ca. 30 Mrd. DM Schuldenaufnahmen (netto) von 7,4 Mrd. DM gegenüber-
standen. Vgl. Klein und Gleitze (1975), S. 9 ff. 

8 Vgl. § 11, Abs. 2 des GO-Entwurfs, ebd. — Der Entwurf wurde von den 
Bundesländern fast gleichlautend übernommen. 

9 Vgl. Schreml und Dietl (1965) und Drenseck (1970). 

2 Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1976/1 
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18 R. Hagemann 

Der Wahl jeder Bezugsgröße haftet dabei stets eine gewisse Willkür 
an, da es keinen objektiv richtigen Beurteilungsmaßstab gibt, der über 
die maximale Traglast des kommunalen Schuldendienstes Auskunft ge-
ben kann. Setzt man zum Beispiel die aufzubringenden Zins- und Til-
gungsleistungen zu den gemeindlichen Steuereinnahmen ins Verhältnis 
und fixiert die kritische Grenze bei 10 bis 15 %, so führt die Verwendung 
dieses Kriteriums zu einer relativen Bevorzugung steuerstarker Gemein-
den, während Kommunen mit geringen Pro-Kopf-Steueraufkommen bei 
der Verschuldung kürzer treten müssen. Diese Konsequenz wäre dann 
angemessen, wenn die Steuereinnahmen als Indikator zur Beschreibung 
der gemeindlichen Finanzsituation ausreichend wären. Dies ist jedoch 
nicht der Fall, weil die Steuereinnahmen im Durchschnitt nur etwa 1/3 
der kommunalen Gesamteinnahmen ausmachen. Eine Erweiterung der 
Bezugsgröße etwa um die Schlüsselzuweisungen, die die fehlende Steuer-
kraft einer Gemeinde ausgleichen sollen, oder um Gebühren und Bei-
träge wäre daher angezeigt, um die Einnahmeverhältnisse umfassend 
zu berücksichtigen. 

Jedoch bleibt bei ausschließlicher Verwendung von Einnahmegrößen 
die unterschiedliche Ausgabensituation der Gemeinden außerhalb der 
Betrachtung, sie geht nicht in die Bestimmung der Verschuldensgrenzen 
ein. Da die unabweisbaren Ausgabenbelastungen von Gemeinden bei 
identischer Einnahmeausstattung erheblich divergieren können, ist bei 
ausschließlicher Verwendung von Schuldendienst-Einnahmen-Quotien-
ten die Zahlungsfähigkeit von Zins- und Tilgungsausgaben nicht in je-
dem Fall gewährleistet. Daher wurde die „freie Spitze", also der Saldo 
des ordentlichen Haushalts (jetzt des Verwaltungshaushalts), als Ver-
schuldenskriterium herangezogen, um die Bindung von Einnahmen durch 
laufende bzw. festgelegte Ausgaben bei den einzelnen Gemeinden in 
die Berechnung einzubeziehen. Auf diese Weise kann aufgezeigt werden, 
welcher Teil der Eigenmittel für investive Ausgaben zur Verfügung 
steht bzw. wie hoch der Fremdfinanzierungsanteil an den Kommunal-
investitionen ist. 

Bei allen genannten Berechnungsverfahren geht man von sog. Strom-
größen aus, die sich in der Regel auf ein Jahr beziehen. Hierbei ist es un-
ausweichlich, daß die jeweiligen Jahreswerte durch Sondereinflüsse 
konjunktureller oder struktureller Art beeinflußt sind, so daß ihr Aus-
sagewert dadurch erheblich eingeschränkt werden kann. Es ist deshalb 
notwendig, eine Durchschnittsberechnung bezogen auf mehrere Jahre 
vorzunehmen, um derartige Faktoren nach Möglichkeit zu eliminieren 
oder zumindest abzuschwächen. Die längerfristigen Durchschnittsgrößen 
werden in der Praxis als „fortdauernde Einnahmen bzw. Ausgaben" be-
zeichnet. 
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Die Erweiterung des Zeithorizonts erstreckt sich jedoch ebenfalls auf 
die Vergangenheit, so daß die Fortdauer der errechneten Größen für die 
Zukunft lediglich eine Rechenhypothese darstellt. Denn je stärker sich 
die finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde verändern, desto 
weniger sind die Vergangenheitswerte in der Lage, über die Tragbar-
keit von Zins- und Tilgungslasten Auskunft zu geben. Dieser grundle-
gende Einwand gegen die Verwendung von Vergangenheitswerten re-
sultiert aus der Tatsache, daß zur Beurteilung der Zulässigkeit weiterer 
Kreditaufnahmen die finanzielle Situation der Gemeinde während der 
gesamten Laufzeit des Kredits zu berücksichtigen wäre, um eine Kon-
gruenz von Kreditlaufzeit und Berechnungsverfahren herzustellen10. In 
der Vergangenheit lag stets eine zeitliche Diskrepanz zwischen notwen-
digen und verwendeten Informationen vor, die bisher ausschließlich 
mit der Hypothese relativ gleichbleibender finanzwirtschaftlicher Ver-
hältnisse der Gemeinde überbrückt wurde. 

Die gesetzliche Einführung der mittelfristigen Finanzplanung im Rah-
men der kommunalen Haushaltsreform11 eröffnet die Möglichkeit, zu-
kunftsbezogene Daten als Indikatoren wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit der Gemeinde heranzuziehen. Der gemeindliche Finanzplan, der in 
Analogie zu Bundes- und Landesplanung jährlich mit der Budgetauf-
stellung fortgeschrieben wird, stellt als eine Vorausschau über die ge-
planten Ausgaben und Einnahmen eine umfassende Informationsgrund-
lage dar, so daß sich aus ihr die jeweiligen Bestimmungsfaktoren des 
maximal tragbaren Schuldendienstes im Planungszeitraum errechnen 
lassen. 

Im folgenden sollen die methodischen Probleme dieses Vorgehens ein-
gehender untersucht werden, wobei insbesondere die planerischen und 
prognostischen Unsicherheitsmomente zukunftsbezogener Verschuldens-
kriterien zu erörtern sind. 

III. Der Aussagewert der mittelfristigen 
Finanzplanung für die gemeindliche Verschuldensgrenze 

Wenn man die gemeindliche Verschuldensgrenze anhand der Pro-
gnose» und Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung bestimmen will, 
so kann man auf einen Planungszeitraum von fünf Jahren zurückgrei-
fen, weil die gemeindliche Finanzplanung — analog zur Bundes- und 
Länderfinanzplanung — auf einem fünfjährigen Horizont beruht. Hier-
bei ist zu berücksichtigen, daß das erste Planungsjahr das laufende 
Haushaltsjahr darstellt. Da bei Vorlage des Finanzplans jeweils im 
Herbst bereits der überwiegende Teil des laufenden Jahres abgelaufen 

10 Zeitel (1965), S. 88 ff. 
11 Vgl. Meichsner, Seeger, Steenbock, Stand: Juni 1974. 

2* 
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ist, verkürzt sich der effektive Planungszeitraum auf ca. vier Jahre12. So-
mit wird auch bei Verwendung der mittelfristigen Finanzplanung eine 
vollständige zeitliche Kongruenz von Kreditlaufzeit und Schuldendienst-
Berechnungsverfahren nicht erreicht. Die Beschränkung auf einen effek-
tiven Planungszeitraum von ca. vier Jahren erscheint jedoch wegen der 
Unsicherheit der Prognose- und Planungsdaten notwendig, um Fehlein-
schätzungen in erträglichen Grenzen zu halten. Da etwa 90 °/o der Kom-
munalkredite langfristiger Art sind13, wird bei diesen Kreditvolumen 
nur ein Teil der Laufzeit bei der Analyse der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde berücksichtigt. Die Frage, ob Zins- und Tilgungs-
leistungen auch nach Ablauf des Finanzplanungszeitraums gewährleistet 
sind, können mit Hilfe der mittelfristigen Planung nicht beantwortet 
werden. Dennoch stellt die Verwendung von Zukunftsdaten im Vergleich 
zur Verwendung vergangenheitsbezogener Verschuldenskriterien einen 
grundsätzlichen Fortschritt dar. 

Die Bestimmung von kommunalen Verschuldenskriterien anhand der 
gemeindlichen Finanzplanung läßt wiederum die Alternative offen, wel-
ches Verschuldenskriterium herangezogen werden soll. Hierbei kann 
unterschieden werden zwischen den Kriterien, die als Bezugsgröße je-
weils ausschließlich Einnahmewerte berücksichtigen und Kriterien, die 
Einnahmen und Ausgaben in die Analyse einbeziehen. Will man den 
erwarteten Schuldendienst ins Verhältnis zu prognostizierten Einnah-
men stellen, müssen aus dem mittelfristigen Finanzplan Vorausschätzun-
gen der Steuereinnahmen, der Gebühren- und der Zuweisungseinnah-
men entnommen werden. Bei der mittelfristigen Vorausschätzung der 
Steuereinnahmen und der übrigen Einnahmegruppen können die Ge-
meinden auf Orientierungsdaten zurückgreifen, die ihnen die Länder-
innenminister auf dem Erlaßwege mitteilen14. Diese Orientierungsdaten 
beruhen ihrerseits auf sog. Grundannahmen, die vom Finanzplanungs-
rat zur Koordination der Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und 
Gemeinden beschlossen werden15. Beide Gruppen von Orientierungsda-

12 Nach § 9, Abs. 4 des Musterentwurfs zum VI. Teil der Gemeindeordnung 
ist der Finanzplan dem Gemeinderat spätestens zusammen mit dem Entwurf 
der Haushaltssatzung vorzulegen. 

13 Die Kommunal Verschuldung betrug im Dez. 1974 rd. 63 Mrd. DM, davon 
waren rd. 61 Mrd. DM Kredite von Geschäftsbanken. 56,4 Mrd. DM der Kre-
dite waren langfristiger Natur. Vgl. Monatsberichte der Deutschen Bundes-
bank, 27. Jg., Mai 1975, S. 24 f. und S. 56. 

14 Die Erlasse der Landesinnenministerien zu den mittelfristigen Finanz-
planungen der Gemeinden sind abgedruckt bei Meichsner, Seeger und Steen-
bock (1974). 

15 Nach § 51, Abs. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz gehört es zu den Aufgaben 
des Finanzplanungsrates, einheitliche volks- und finanzwirtschaftliche Annah-
men für die Finanzplanungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu ermit-
teln. Diese werden als „Grundannahmen" bezeichnet. Vgl. z. B. die Beschlüsse 
des Finanzplanungsrates zur Finanzplanung 1970 - 1974, in: Pressemitteilung 
zur 10. Sitzung des Finanzplanungsrates vom 13. Juli 1970, Hrsg. Bundesmini-
sterium der Finanzen. 
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ten können jeweils nur Durchschnittswerte angeben, so daß die einzelne 
Gemeinde lediglich Hinweise auf die allgemeine Entwicklung erhält. Bei 
der Vorausschätzung der individuellen Entwicklung muß sie die Beson-
derheiten ihrer Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur berückstichtigen. 

1. Erwartete Steuereinnahmen als 
Bestimmungsfaktor gemeindlicher Schuldengrenzen 

Wählt man ausschließlich die gemeindlichen Steuereinnahmen als Be-
zugsgröße zum erwarteten Schuldendienst, so kann sich die Prognose 
auf die drei wesentlichen kommunalen Steuerarten konzentrieren: die 
Grundsteuer, die Gewerbesteuer und den gemeindlichen Anteil an der 
Einkommen- und Lohnsteuer. Die Prognose des Grundsteueraufkom-
mens gestaltet sich für die einzelne Gemeinde im allgemeinen vergleichs-
weise einfach und ist mit relativ geringen Fehlern behaftet, weil die 
Aufkommensentwicklung stetig verläuft. Sie wird einerseits durch die 
Bautätigkeit im Gemeindegebiet und durch die Entwicklung der Steuer-
sätze, insbesondere durch die von der Gemeinde festgelegten Hebesätze, de-
terminiert. Da andererseits dieBemessungsgrundlage der Grundsteuer, die 
sog. Einheitswerte, die Preisentwicklung auf dem Baumarkt nicht enthal-
ten, sondern sich auf einen gegebenen Zeitpunkt (jetzt: 1964) beziehen, 
schlagen sich nur die realen Wertveränderungen an den Gebäuden und 
den Grundstücken innerhalb des Gemeindegebietes im Grundsteuerauf-
kommen nieder16. Wegen der Ausschaltung der Bau- und Bodenpreis-
steigerungen entwickelt sich die Bemessungsgrundlage relativ gleich-
mäßig. Lediglich bei Erhöhung der Steuersätze ergeben sich diskretio-
näre Zuwachsraten17. 

Die Prognose der zweiten Realsteuer der Gemeinden, der Gewerbe-
steuer, ist dagegen weit schwieriger, da sie auf einer Mehrzahl von Be-
messungsgrundlagen beruht, die im Zeitablauf stärkeren Schwankun-
gen unterliegen. Dies gilt insbesondere für die wichtigste Bemessungs-
grundlage, den Gewerbeertrag, der zu etwa 80 °/o zum Gesamtaufkom-
men an der Gewerbesteuer beiträgt18. Da der Gewerbeertrag eine mo-
difizierte Gewinngröße darstellt, geht die Ertragssituation der örtlich 
angesiedelten Industrie in die Aufkommensschätzung ein. Eine mittel-
fristige Prognose der Gewinnsituation der örtlich ansässigen Unterneh-
men erweist sich im allgemeinen als schwierig, insbesondere dann, wenn 
sich die Branchenstruktur auf einige wenige Wirtschaftszweige konzen-

16 Vgl. Gesetz zur Reform des Grundsteuerrechts, vom 7. 8. 1973, BGBl. I, 
S. 965 und Lobbe und Roth (1971), S. 126 f. 

17 Wegen der Einführung der Einheitswerte von 1964 und der neuen Steuer-
meßzahlen wird das Grundsteueraufkommen im Jahre 1974 gegenüber dem 
Vorjahr einen deutlichen Sprung aufweisen, auch wenn durch den Veranla-
gungs-lag nicht sofort die volle Wirkung der Steueranhebung eintreten dürfte. 

18 Vgl. Gutachten der Steuerreformkommission 1971, S. 727. 
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22 R. Hagemann 

triert. Bei Sonderentwicklungen etwa in Form von Strukturkrisen kön-
nen die von der Gemeinde erstellten Prognosen leicht Makulatur wer-
den19. Ähnliches gilt bei ausgesprochenen Branchenkonjunkturen, die 
nicht von den Kommunalplanern vorausgesehen werden können. Das 
Schätzrisiko einer mittelfristigen Gewerbesteuerprognose muß deswegen 
als außerordentlich hoch betrachtet werden. 

Die Vorausschätzung des Aufkommens aus der Gewerbekapitalsteuer 
ist dagegen einfacher, da sich die Bemessungsgrundlage, das Gewerbe-
kapital, wesentlich gleichmäßiger entwickelt und nur geringen kon-
junkturellen Schwankungen unterliegt. Da der Kapitaleinsatz von Bran-
che zu Branche unterschiedlich ist, geht die Branchenstruktur auch in 
die Vorausschätzung des Aufkommens der Gewerbekapitalsteuer ein. 
Eine Vorausschätzung der dritten Komponente der Gewerbesteuer, der 
Lohnsummensteuer, ist nur dort notwendig, wo die Lohnsummensteuer 
erhoben wird20. Die Vorausschätzung der in der Gemeinde anfallenden 
Lohnsumme hängt im wesentlichen von der Anzahl der Arbeitskräfte 
und ihrer Entlohnung ab. Während sich die Zahl der Arbeitskräfte meist 
relativ kontinuierlich entwickelt, unterliegen die Lohnzuwachsraten 
erheblichen konjunkturellen Schwankungen, so daß in die mittelfristige 
Vorausschätzung des Lohnsummensteueraufkommens auch konjunktu-
relle Faktoren eingehen. 

Gegenüber den traditionellen gemeindlichen Steuerquellen hat seit der 
Gemeindefinanzreform im Jahre 1970 der Gemeindeanteil an der Lohn-
und Einkommensteuer zunehmendes Gewicht erlangt21. Für die Ent-
wicklung der gemeindlichen Finanzsituation ist der Gemeindeanteil be-
sonders bei den Gemeinden bedeutsam, in denen die Industriedichte ge-
ring und die Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen und ihre 
Erträge relativ niedrig sind. Bei der Vorausschätzung des Aufkommens 
aus dem Gemeindeanteil gehen nicht nur gemeindespezifische Größen 
ein, sondern auch die Entwicklung des Lohn- und Einkommensteuerauf-
kommens im gesamten Bundesland. Regionale Sonderfaktoren werden 
durch diese breite räumliche Streuung der Bestimmungsgrundlage zum 
größten Teil eliminiert, so daß der Steueranfall im Zeitablauf relativ 
kontinuierlich erfolgt. Von dem Aufkommen aus der Einkommen- und 

19 Der Einfluß der VW-Krise auf die Finanzen der Stadt Wolfsburg dürften 
hierfür ein eindeutiges Beispiel liefern. Vgl. auch Wübben (1972), S. 56 ff. 

20 Nach § 6, Abs. 2 stellt die Lohnsumme eine fakultative Bemessungsgrund-
lage dar, auf die die Gemeinde mit Zustimmung der Landesregierung zurück-
greifen kann. Gewerbesteuergesetz i.d. F. vom 15. 8. 1974, BGBl. I, S. 1971. 

21 Ab 1.1. 1970 haben die Gemeinden vom örtlichen Aufkommen an Gewer-
besteuer (nach Ertrag und Kapital) ca. 40 vH als Gewerbesteuerumlage an 
Bund und Land abzuführen, während sie dafür mit 14 vH am Aufkommen an 
Einkommen- und Lohnsteuer in ihrem Bundesland beteiligt wurden. Der 
Tausch der Einnahmequellen hat den Gemeinden in der BRD ein wachsendes 
Einnahmeplus gebracht, das sich 1974 auf knapp 7 Mrd. DM belaufen dürfte. 
Vgl. Eisner und Schüler (1970). 
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Lohnsteuer im Bundesland erhalten die Gemeinden des Landes insge-
samt einen Anteil von derzeit 14 %. Die Aufteilung dieser Steuereinnah-
men auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mit Hilfe sog. Schlüsselzah-
len, die die Quoten der einzelnen Gemeinde am Gesamtaufkommen 
des Kommunalanteils festlegen. Die Schlüsselzahlen werden in einem 
dreijährigen Turnus neu berechnet22, so daß man bei einer mittelfristigen 
Vorausschätzung allenfalls zwei Veränderungen des Anteilssatzes zu be-
rücksichtigen hat. Für die Vorausschätzung der gemeindlichen Einnah-
men aus der Einkommen- und Lohnsteuer können die Länderinnenmini-
sterien wesentliche Hinweise geben, da sie die Entwicklung des Sozial-
produkts im jeweiligen Bundesland besser überschauen können. Die So-
zialproduktentwicklung des Bundeslandes stellt, aufgeteilt in Lohn- und 
Gewinnsumme, im wesentlichen die steuerliche Bemessungsgrundlage 
der Einkommensteuer dar23. 

Eine Prognose der übrigen Steuereinnahmen der Gemeinden aus den 
sog. Bagatellsteuern kann im Rahmen einer mittelfristigen Voraus-
schätzung relativ pauschal erfolgen, weil das finanzwirtschaftliche Ge-
wicht dieser Steuerquellen bei fast allen Gemeinden äußerst gering ist24. 

Die Verwendung von zukünftigen Steuereinnahmen als Bezugsgröße 
für den Schuldendienst ist bei einer mittelfristigen Vorausschätzung 
durch eine Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren behaftet, die zum Teil 
die Vorteile einer zeitadäquaten Berechnungsgrundlage für die Schul-
dendienstgrenze vermindern. Insofern die Datenunsicherheiten auf kon-
junkturbedingten Schätzfehlern beruhen, ist allerdings bei einem rd. 
vierjährigen Planungshorizont mit gewissen Fehlerkompensationen zu 
rechnen, da in der Regel sowohl Jahre der Hochkonjunktur als auch 
rezessive Phasen in den Planungszeitraum fallen. Die Länge der Kon-
junkturzyklen in der Bundesrepublik beträgt im Durchschnitt etwa vier 
Jahre25. Gegenüber den konjunkturell motivierten Fehlerquellen wie-
gen die strukturell bedingten Schätzfehler dagegen weit schwerer, da 
insbesondere durch die kleinen Räume, für die Schätzungen erstellt wer-

22 Vgl. Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Auf-
teilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ab 1970. Der dreijährige 
Turnus der Festsetzung ergibt sich aus der zeitlichen Abfolge der Einkom-
mensteuerstatistik, die ebenfalls in Dreijahresabständen erhoben wird. Die 
Verordnung ist bei Elsner und Schüler (1970), S. 94 f. abgedruckt. 

23 wegen unterschiedlicher B er echnungs verfahren des Sozialprodukts (der 
Bundesländer) gegenüber der Berechnung der Einkommensteuerbemessungs-
grundlagen ergeben sich jedoch eine Reihe von Abweichungen. 

24 Wegen der geringen Aufkommenselastizität der gemeindlichen Bagatell-
steuern (z. B. Hunde-, Speiseeis-, Jagd- und Fischereisteuer) nimmt ihr Anteil 
am gesamten Steueraufkommen der Gemeinden im Durchschnitt ab. Vgl. Gut-
achten der Steuerreformkommission 1971, S. 1101. 

25 Der zeitliche Abstand der oberen konjunkturellen Wendepunkte betrug 
in den ersten sechs Wachstumszyklen der Bundesrepublik ca. 4 - 5 Jahre. Vgl. 
Ott und Wagner (1973), S. 157 ff. 
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den, Strukturbrüche auftreten können. So kann beispielsweise die Schlie-
ßung eines Betriebes schon ausreichen, um die gesamte Gewerbesteuer-
prognose umzuwerfen, weil das Gewicht des einzelnen Betriebes am 
Gesamtergebnis relativ groß ist. Der geringe Umfang der statistischen 
Massen stellt daher eine entscheidende Grenze für die Prognosemöglich-
keiten auf kommunaler Ebene dar26. 

2. Die Einbeziehung von Zuweisungen und 
Gebühren in die Bestimmungsgröße gemeindlicher Schuldengrenzen 

Neben den Steuern ist — wie oben bereits angedeutet — eine Berück-
sichtigung der erwarteten Einnahmen aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich erwünscht, um zu einem aussagefähigeren Indikator der gemeind-
lichen Finanzkraft zu gelangen. Die Einbeziehung erwarteter Schlüssel-
zuweisungen stellt die Planung der Gemeinde gegenüber der Steuer-
schätzung vor eine Reihe zusätzlicher Probleme, da der Umfang dieser 
Einnahmen nicht nur von der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung, son-
dern auch von politisch fixierten Parametern bestimmt wird, die die 
einzelne Gemeinde zum Teil nicht beeinflussen, im Planungszeitpunkt 
z. T. nicht einmal überschauen kann. Ohne auf den rechtlichen Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs in einzelnen Bundesländern einzuge-
hen27, lassen sich generell folgende Bestimmungsfaktoren für die indi-
viduellen Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich angeben: 
Wesentliche Grundlage für die kommunalen Einnahmen aus dem Fi-
nanzausgleich ist die Finanzmasse, die vom Land für den kommunalen 
Finanzausgleich im Planungszeitraum zur Verfügung gestellt wird, so-
wie der jeweilige Verteilungsschlüssel, der bei der Verteilung des Ge-
samtfinanzvolumens auf die einzelnen Gemeinden angewendet wird. Die 
Entwicklung des Finanzvolumens richtet sich nach dem erwarteten 
Steueraufkommen derjenigen Steuern, die in den Steuerverbund einbezo-
gen sind. Hierbei hat der Länderanteil an der Umsatzsteuer das größte 
Gewicht. Für die Gemeinden insgesamt ist ferner der Anteilsatz (der 
sog. Verbundsatz) von Bedeutung, mit dem die gemeindliche Quote am 
Finanzvolumen festgelegt wird. Auskünfte über diese Daten können die 
Gemeinden aus der jeweiligen Finanzplanung des Bundeslandes entneh-
men. Dies setzt jedoch voraus, daß das Bundesland über eine aktuelle 
Finanzplanung verfügt, die den vollen Planungszeitraum der Gemeinde 
abdeckt und entsprechende Aussagen über die geplante Finanzaus-
gleichspolitik des Landes enthält. 

Während die Prognose der Gesamtgrößen für den kommunalen Fi-
nanzausgleich relativ einfach ist, treten bei der Berechnung der Ver-
teilung für die einzelnen Gemeinden erhebliche Schwierigkeiten auf. 

26 Schäfer (1968), S. 215 ff. 
27 Vgl. hierzu Patzig (1966). 
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Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die Gemeinden nicht — 
wie etwa bei der Einkommensteuer — einen festgelegten Anteil am Aus-
gleichsvolumen erhalten, sondern entsprechend der erwarteten Steuer-
kraft und dem zukünftigen Ausgabenbedarf am Finanzausgleich partizi-
pieren. Die Höhe der Einnahmen richtet sich dabei nach der Entwick-
lung der Steuerkraft und des Ausgabenbedarfs der Gemeinde in Rela-
tion zu den übrigen Gemeinden des Landes. Da der Ausgabenbedarf im 
wesentlichen nach den Einwohnerzahlen bemessen wird, gehen von der 
Ausgabenseite mittelfristig kaum wesentliche Verschiebungen aus. Dem-
gegenüber können bei der Entwicklung der Steuerkraft im Planungs-
zeitraum erhebliche Abweichungen in den relativen Positionen eintre-
ten, wenn die wirtschaftliche Entwicklung der Teilregionen eines Bun-
deslandes stark voneinander abweichen. 

Zieht man neben den gemeindlichen Steuereinnahmen die Kommunal-
einnahmen aus dem Finanzausgleich zur Beurteilung der Schuldendienst-
tragfähigkeit heran, so erweist sich dieses Verschuldenskriterium dem 
reinen Steuerkriterium als überlegen. Denn einmal wird die gemeind-
liche Einnahmesituation umfassender beschrieben, zum anderen sorgt 
die Komplementarität von gemeindlichen Steuereinnahmen und Einnah-
men aus dem Finanzausgleich für einen gewissen Fehlerausgleich. Wer-
den beispielsweise überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten für die ge-
meindlichen Steuereinnahmen erwartet, so ist simultan zu berücksichti-
gen, daß aufgrund der gestiegenen Finanzkraft die Finanzzuweisungen 
relativ zurückgehen werden. Die Ausprägung dieses Zusammenhangs 
hängt davon ab, inwieweit die Steuereinnahmen der übrigen Gemein-
den des Landes diesem Trend folgen, bzw. inwieweit die Gemeinde hier 
echte Wachstumsvorteile genießt. Je stärker der echte Wachstumsvorteil 
ausfällt, desto mehr geht der Zuwachs an Schlüsselzuweisungen zurück. 
Das Verhältnis von Schlüsselzuweisungen zu Steuereinnahmen hat ins-
gesamt zur Folge, daß sich Schätzfehler gegenseitig partiell ausgleichen. 
Damit wird auch die Prognose der Bezugsgröße für die Bemessung der 
maximal tragbaren Schuldendienstgrenze verbessert. Die Anwendung 
dieses erweiterten Kriteriums ist deswegen nicht nur wegen seiner er-
weiterten Basis, sondern auch wegen seiner größeren Prognosesicherheit 
vorzuziehen. 

Eine weitere Ausdehnung der Bezugsgröße ist dadurch möglich, daß 
neben Steuer- und Schlüsselzuweisungen auch Gebühren- und Beitrags-
einnahmen der Gemeinden bei der Berechnung der gemeindlichen Ver-
schuldensgrenze herangezogen werden. Da die Gebühren und Beiträge 
im Kommunalbudget im Durchschnitt etwa 1/3 ausmachen, kommt die-
ser Einnahmegruppe neben den Steuern ein erhebliches Gewicht zu. Bei 
der Berechnung der Tragfähigkeit von Zins- und Tilgungsleistungen ist 
daher eine Vernachlässigung dieser Einnahmekategorie kaum vertretbar, 
weil sie einen wichtigen Faktor der gemeindlichen Finanzlage darstellt. 
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Um die zukünftigen Gebühreneinnahmen prognostizieren zu können, 
ist die Inanspruchnahme kommunaler Dienstleistungen, die gegen Ent-
gelt abgegeben werden, vorauszuschätzen. Da die meisten kommunalen 
Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge angeboten werden, 
können die Verbrauchsgewohnheiten der Benutzer als relativ gleichblei-
bend angesehen werden. Die zukünftige Preisgestaltung wird dagegen 
hauptsächlich von den Gemeinden selbst bestimmt, auch wenn in einigen 
Bereichen (z. B. öffentlicher Personennahverkehr) schwer kalkulierbare 
politische Restriktionen gegeben sein können. Die Antizipation der Ge-
bühren- und Entgelteinnahmen dürfte insgesamt kaum mit größeren 
Schätzfehlern behaftet sein. Die Einbeziehung der Gebühren und Bei-
träge bringt folglich nicht nur eine Erweiterung der Indikatoren zur Be-
urteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, son-
dern auch eine sicherere Berechnungsgrundlage. Man kann daher unter-
stellen, daß das zukünftige Verhältnis von Schuldendienst zu der Summe 
von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Gebühren der günstigste Be-
rechnungsmodus für die Schuldendienstgrenzen darstellt, sofern man 
ausschließlich auf Einnahmewerte zurückgreift. 

Bei den drei behandelten einnahmebezogenen Verschuldenskriterien 
läßt sich die Maximalbelastung auf zwei Wegen errechnen, wenn man 
von einem vorgegebenen Höchstanteil des Schuldendienstes an den ge-
nannten Einnahmegruppen ausgeht. 

1. Für den Planungszeitraum wird zunächst eine Neuverschuldung 
von Null unterstellt. Je nach Umfang der notwendigen Tilgungsleistun-
gen ergibt sich somit eine laufende Reduktion des Schuldenstandes. Un-
terstellt man ferner konstante Zinssätze für die bestehenden Kredite, so 
entscheidet allein die Einnahmeentwicklung über den Spielraum für die 
zulässige Neuverschuldung. War die Maximalgrenze für den Schulden-
dienstanteil im Ausgangspunkt nicht überschritten, eröffnet jedes Ein-
nahmewachstum die Möglichkeit zur Aufnahme neuer Kredite. Der Um-
fang der zulässigen Neuverschuldung richtet sich nach den zu erwarten-
den Kreditkonditionen. Je niedriger der Zinssatz und je geringer die 
Tilgungsleistungen im Planungszeitraum sind, desto höher wird das Kon-
tingent für die zulässige Neuverschuldung. Insbesondere durch die ver-
einbarten Laufzeiten der Neukredite kann auf die Tilgung, die noch wäh-
rend des Planungszeitraums fällig wird, Einfluß genommen werden. Mit 
jeder Verlagerung von Tilgungsraten auf Zeiträume außerhalb der Fi-
nanzplanung erhöht sich das Kontingent für die zulässige Kreditauf-
nahme. 

2. Bei einer zweiten Berechnungsform geht man von einem gegebe-
nen Schuldenstand aus und konzentriert sich auf die zulässige Netto-
Neuverschuldung. Im Gegensatz zum obigen Verfahren wird also be-
reits im ersten Schritt unterstellt, daß eine jährliche Neuverschuldung 
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in Höhe der Tilgungszahlungen vorgenommen wird, so daß der Kredit-
bestand insgesamt konstant bleibt. Sind die Konditionen der auslaufen-
den Kredite denen der Ersatzkredite gleich, ergibt sich eine im Zeitab-
lauf konstante Schuldendienstbelastung. Aus Abweichungen in den Kon-
ditionen, etwa bei den Zinssätzen oder den Tilgungsmodalitäten, resul-
tieren Änderungen in den Schuldendienstausgaben bei gegebenem Schul-
denstand. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob die Aufnahme der Ersatz-
kredite die vorgegebenen Verschuldenskriterien nicht verletzt. Nur 
wenn die Aufnahme der Ersatzkredite mit den Schuldenkriterien in 
Einklang steht, kann dann in einem zweiten Schritt über die Zulässig-
keit weiterer Kreditaufnahmen entschieden werden. Da wiederum nicht 
der absolute Schuldenstand zur Beurteilung herangezogen wird, sondern 
nur die laufenden Aufwendungen, die sich aus der Neuverschuldung er-
geben, hängt die zulässige Netto-Neuverschuldung von den Laufzeiten 
und den Zinskonditionen ab. Je kurzfristiger die Kredite und je höher 
die Zinssätze, desto eher wird die Höchstgrenze für die Neuverschuldung 
erreicht. 

3. Die erwartete „freie Spitze" 
als Bestimmungsfaktor gemeindlicher Schuldengrenzen 

Allen einnahmebezogenen Verschuldenskriterien ist gemeinsam, daß 
sie die Zulässigkeit zukünftiger Schuldendienstleistungen ausschließ-
lich von der zu erwartenden Einnahmesituation abhängig machen. Die 
Vorausschätzung der laufenden Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 
wird damit zum alleinigen Kriterium für die Bemessung der maximal 
tragbaren Schuldendienstfähigkeit. Die Ausgabensituation und ihre Ent-
wicklung wird dagegen bei den behandelten Kriterien nicht berücksich-
tigt. Damit wird vernachlässigt, daß sich die Zins- und Tilgungsausga-
ben jeweils in Konkurrenz zu anderen Ausgabegruppen befinden. Da 
die Intensität dieser Konkurrenzbeziehung bei gleicher Einnahmesitua-
tion variieren kann, müssen auch die übrigen Ausgaben in die Berech-
nung der Schuldendienstgrenzen einbezogen werden. Es erscheint daher 
sinnvoll, die Entwicklung des Überschusses im Verwaltungshaushalt als 
Berechnungsgrundlage für die Tragfähigkeit von Schuldendienstleistun-
gen heranzuziehen. Da die Zinsausgaben zu den laufenden Ausgaben 
rechnen, beeinflussen sie die Höhe des Uberschusses, während die Til-
gungsausgaben eine Verwendung des Überschusses darstellen. Bei der 
Benutzung des Kriteriums der freien Spitze muß der Schuldendienst da-
her in Zinszahlungen und Tilgungsleistungen aufgegliedert werden. Ne-
ben der Tilgung dient der Überschuß im Verwaltungshaushalt der Eigen-
finanzierung von Kommunalinvestitionen. 

Wegen dieser doppelten Funktion der freien Spitze genügt es nicht, 
Untergrenzen für ihr absolutes Niveau festzulegen, weil damit die Uber-
schußverwendung nicht spezifiziert wäre. Will man mit Hilfe der Ver-
schuldenskriterien sicherstellen, daß die Gemeinden einen Teil ihrer in-
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vestiven Ausgaben aus Eigenmitteln bestreiten, so ist die Hinzunahme 
eines weiteren Kriteriums notwendig, nämlich die Fixierung einer mi-
nimalen Eigenfinanzierungsquote. Die Orientierung der Schuldendienst-
tragfähigkeit anhand der Entwicklung der freien Spitze umfaßt deshalb 
zweierlei: 

— Der Uberschuß in der laufenden Rechnung soll einen bestimmten 
Prozentsatz der vermögenswirksamen Aufgaben nicht unterschreiten 
(Globalkriterium). 

— Der Uberschuß in der laufenden Rechnung darf jeweils nur bis zu 
einem bestimmten Höchstsatz für Tilgungsausgaben verwendet wer-
den. Die Kommunalinvestitionen sind zu einem bestimmten Anteil 
durch Eigenmittel zu finanzieren (Strukturkriterium). 

Betrachtet man die empirische Entwicklung in der Bundesrepublik, 
so ist festzustellen, daß der Anteil der eigenen Mittel an den vermögens-
wirksamen Ausgaben (Investitionen, Investitionszuschüsse und Til-
gungsausgaben) in den vergangenen Jahren erheblich gesunken ist. Der 
Anteilssatz scheint sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 25 vH hin 
zu bewegen, wobei diese Rate möglicherweise im Jahre 1975 schon unter-
schritten wird28. Umgekehrt wird ein zunehmender Teil des Uberschus-
ses im Verwaltungshaushalt für Tilgungsleistungen verwendet, so daß 
immer mehr disponible Mittel gebunden werden. Der Anteil der Til-
gungsausgaben an der freien Spitze stieg von 1969 bis 1974 nach vor-
läufigen Berechnungen von 24 vH auf 33 vH29. Für das Jahr 1975 wird 
nach denselben Schätzungen eine weitere Verschlechterung der gemeind-
lichen Finanzsituation eintreten. 

Würde man nun einen Höchstwert für den Anteil der Tilgungsausga-
ben an der freien Spitze festlegen, so könnte die Fixierung des Struktur-
kriteriums nur auf längere Sicht wirksam werden. Denn zunächst würde 
die Festlegung eines Schwellenwertes die Gemeinden, die diesen Wert 
erreichen, dazu zwingen, ihre Neuverschuldung und damit auch ihre In-
vestitionsausgaben einzuschränken, bis durch eine relative Senkung der 
Zinsausgaben (neben anderen Maßnahmen) der Überschuß in der laufen-
den Rechnung steigt und die Tilgungsverpflichtungen durch eine gerin-
gere Neuverschuldung abnehmen. Erst nach einer derartigen Schrump-
fungsphase des Vermögenshaushaltes wäre eine steigende Neuverschul-
dung und eine Erweiterung der investiven Kommunalausgaben möglich. 

Ein Verzicht auf die Festlegung des Strukturkriteriums würde jedoch 
den bisherigen Trend, immer größere Anteile der Eigenmittel für die 
Schuldentilgung zu verwenden, fortbestehen lassen mit der Folge, daß 
in Zukunft die Kommunalinvestitionen fast ausschließlich aus Fremd-

28 Vgl. Klein und Gleitze (1975), S. 13. 
29 Ebd. 
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mittein finanziert werden würden. Ein steigender Anteil an Fremd-
mitteln bei der Investitionsfinanzierung würde die Zinsbelastungen über 
die Zeit weiter erheblich ansteigen lassen, so daß der Uberschuß in der 
laufenden Rechnung zunehmend reduziert würde. Damit würden gleich-
falls die Möglichkeiten, zumindest die Tilgung aus Eigenmitteln zu be-
streiten, verringert. Aufgrund dieser intertemporalen Verzahnung der 
Kommunalbudgets muß jeweils stets entschieden werden, ob fremdfi-
nanzierte Investitionen nicht zu zu hohen Vorbelastungen für die zu-
künftigen Haushalte führen, da mit jeder fremdfinanzierten Investition 
zugleich der Spielraum für die kommunale Finanzpolitik von morgen be-
schränkt wird30. Die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen er-
möglicht den Gemeinden, diese intertemporale Verzahnung ihrer Haus-
halte besser zu durchschauen und die zukünftigen Folgelasten fremdfi-
nanzierter Investitionen stärker zu berücksichtigen. 

Die Verwendung der zukünftigen freien Spitze zur Beurteilung der 
Schuldendiensttragfähigkeit macht es notwendig, neben der Voraus-
schätzung der laufenden Einnahmen auch die Ausgabenplanung heranzu-
ziehen. Zur Errechnung des erwarteten Überschusses im Verwaltungs-
haushalt bedarf es daher einer Berechnung der laufenden Personal- und 
Sachausgaben sowie der gemeindlichen Einkommensübertragungen und 
Zuweisungen. 

Bei der Planung der laufenden Ausgaben sind die Gemeinden wesent-
lich stärker auf sich selbst gestellt als bei der Vorausschätzung der Ein-
nahmen. In den Grundannahmen des Finanzplanungsrates werden ledig-
lich Empfehlungen für die Entwicklung der Gesamtausgaben, der Per-
sonalausgaben und der gemeindlichen Sachinvestitionen gegeben31, wäh-
rend die Orientierungswerte der Länder fast ausschließlich einnahmebe-
zogen sind. Die Gemeinden können daher aus diesen Empfehlungen für 
ihre örtliche Planung nur geringe Anhaltspunkte gewinnen. Die Zurück-
haltung von Bund und Ländern, den Gemeinden Empfehlungen für ihre 
Ausgabenplanung zu geben, ist in erster Linie in dem unterschiedlichen 
Charakter von Einnahme- und Ausgabenplanung begründet. Während 
die Einnahmen für die Gemeinden im wesentlichen Erwartungscharak-
ter haben (von gemeindlichen Rechtsänderungen abgesehen), kommen 
in den Ausgabenplanungen stärker die eigenen Ziel- und Wertvorstellun-
gen der kommunalen Entscheidungsträger zum Ausdruck. Die Ausgaben 
stellen stärker als die Einnahmen Instrumentvariablen zur Erreichung 
kommunalpolitischer Zielsetzungen dar. Empfehlungen, die sich auf diese 

30 Vgl. Mittelfristige Finanzvorausschau der Stadt Heidelberg, 1973 -1977 
(MFV 73), S. 27. 

31 Wegen der mangelnden Überschaubarkeit der mittelfristigen Entwicklung 
und wegen politischer Differenzen sind in den vergangenen Jahren keine 
Grundannahmen mehr vom Finanzplanungsrat beschlossen worden, die für 
die drei Ebenen differenzierte Zuwachsraten aufweisen. 
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Größen beziehen, könnten daher leicht als Eingriff in die gemeindliche 
Autonomie, wie sie in Art. 28, Abs. 2 GG verankert ist, gewertet werden. 

Bei der Errechnung der freien Spitze und ihrer Entwicklung im Pla-
nungszeitraum muß wiederum sukzessiv vorgegangen werden, da die 
Vorausschätzung der laufenden Ausgaben nicht unabhängig von den 
vorgenommenen Investitionen ist. Bei der Berechnung der freien Spitze 
kann daher zunächst von einem Investitionsvolumen in Höhe von Null 
ausgegangen werden, so daß nur laufende Ausgaben geplant und den er-
warteten Einnahmen gegenübergestellt werden32. In dieser Phase kom-
men dann in den laufenden Ausgaben nur Investitionsfolgekosten in Be-
tracht, insofern sie auf Investitionen in der Vergangenheit beruhen. Aus 
der Vorausschätzung der laufenden Einnahmen und der Saldierung mit 
den laufenden Ausgaben läßt sich eine freie Spitze errechnen, die für 
Tilgungs- und Investitionszwecke zur Verfügung steht. Da die Tilgungs-
raten, die im Planungszeitraum fällig werden, i. d. R. feststehen, müs-
sen sie von der freien Spitze in Abzug gebracht werden, um die dispo-
nible Finanzmasse für die Investitionen offenzulegen. 

In einem zweiten Planungsschritt sind sodann Investitionen mit ihren 
laufenden Folgekosten zu berechnen. Hierbei werden simultan sowohl der 
Vermögenshaushalt als auch der Verwaltungshaushalt berührt, da die 
Investitionen nicht nur einen Teil der freien Spitze binden, sondern 
gleichzeitig auch die laufenden Folgekosten den Überschuß in der lau-
fenden Rechnung reduzieren. Die Kreditaufnahmen und die daraus ent-
stehenden Zins- und Tilgungslasten sind ebenfalls in die Berechnung 
einzubeziehen. Die Ausschöpfung der nicht gebundenen Mittel durch In-
vestitionsausgaben, laufende Folgekosten und Finanzierungsausgaben 
muß solange variiert werden, bis ein Investitionsbudget unter Einhal-
tung der Finanzierungsrestriktion zustande kommt, das aus Sicht der 
kommunalen Entscheidungsinstanzen als optimal angesehen wird. 

Bei der Vorausschätzung der Ausgaben und der Einnahmen ist insbe-
sondere darauf zu achten, daß die zugrundeliegenden gesamtwirtschaft-
lichen Annahmen für beide Budgetseiten aufeinander abgestimmt sind. 
Denn nur bei konsistenten Prämissen für Einnahmen und Ausgaben kön-
nen die Auswirkungen realer und monetärer Veränderungen wirklich-
keitsgerecht eingefangen werden. Eine Planung, die auf der Einnahme-
seite mit hohen Zuwachsraten für das nominelle Sozialprodukt rechnet, 
gleichzeitig bei den Ausgaben jedoch nur geringe Preiszuschläge kalku-
liert, täuscht eine solide Haushaltslage vor, die in Wirklichkeit nicht ge-
geben sein wird. 

Die Überlegungen zur Ausgabenplanung lassen erkennen, daß eine 
richtige Antizipation der freien Spitze generell von mehr Unsicherheits-

" Vgl. Bauer (1971), S. 15 ff. 
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faktoren belastet ist, als wenn ausschließlich bestimmte Einnahmegrup-
pen prognostiziert werden. Eine Quantifizierung dieses Schätzfehlerrisi-
kos läßt sich kaum vornehmen, da sowohl Fehlerkumulationen wie auch 
-kompensationen möglich sind. Erkennt man die freie Spitze als ein 
theoretisch überlegenes Kriterium für die Bestimmung der Schulden-
dienstgrenze an, so wäre der Rückgriff auf einnahmeorientierte Ver-
schuldensmaßstäbe dennoch gerechtfertigt, wenn die Schätzungenauig-
keiten bei der Einnahmeseite im Vergleich zur freien Spitze wesentlich 
geringer wären. Bei der Verwendung zukunftsorientierter Verschul-
densmaßstäbe läßt sich daher a priori kein eindeutiger Vorzug zugunsten 
eines bestimmten Kriteriums feststellen. Man wird statt dessen aus-
schließlich aufgrund praktischer Erfahrungen entscheiden können, wel-
chem Kriterium der Vorzug zu geben ist. 

IV. Schluß 

Die gesetzliche Einführung der kommunalen Finanzplanung eröffnet 
für die Kommunen und für die kommunalen Aufsichtsstellen die Mög-
lichkeit, eine zeitadäquatere Berechnung der finanziellen Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden vorzunehmen. Denn der Rückgriff auf Daten aus 
der Haushaltsstatistik konnte im Grunde immer nur aussagen, daß die 
Gemeinde bisher in der Lage war, ihren Kreditverpflichtungen nachzu-
kommen. Ohne die stillschweigende Annahme, daß sich die finanzwirt-
schaftliche Lage der Gemeinde für die Zukunft nicht wesentlich ändert, 
konnten keine Aussagen über die zukünftige ökonomische Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde gemacht werden. Bei der Datenfortschreibung im 
Rahmen der Finanzplanung werden zwar ähnliche Hypothesen unter-
stellt, jedoch ist eine sorgfältige Planung von Einnahmen und Ausgaben 
stets einer schematischen Übernahme von Vergangenheitswerten über-
legen. Gerade wenn bei der Genehmigung der kommunalen Neuverschul-
dung auf die kommunale Finanzplanung als Datenbasis zurückgegriffen 
wird, ist damit zu rechnen, daß die Kommunalverwaltungen diesem 
Planungsinstrument mehr Aufmerksamkeit und Gewicht beimessen und 
Finanzplanung nicht nur als lästige Pflichtübung betreiben. 

Hierbei ist einschränkend festzustellen, daß auch die kommunale Fi-
nanzplanung nur auf einen etwa 4jährigen Zukunftshorizont bezogen ist, 
während Kredite meistens längere Laufzeiten aufweisen. Es bleibt daher 
auch nach der Umorientierung ein bestimmtes Risiko bestehen, daß die 
Gemeinden nach Ablauf des Planungszeitraums ihren Schuldendienst-
verpflichtungen nicht nachkommen können. Jedoch ist darauf hinzu-
weisen, daß längerfristige Finanzprognosen auf kommunaler Ebene mit 
derart hohen Unsicherheitsfaktoren belastet sind, daß man auch von 
langfristigen Vorausschätzungen kaum sichere Aussagen über die finan-
zielle Situation erwarten kann. Die Verwendung von Einnahme- und 
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Ausgabewerten zur mittelfristigen Finanzplanung muß insofern als ein 
Kompromiß angesehen werden, der zwischen der Notwendigkeit zeitad-
äquater Bestimmungsgrößen und der Sicherheit der verwendeten Da-
ten einen Ausgleich schafft. Die Vorbedingungen sind hierfür durch die 
Einführung der mittelfristigen Finanzplanung geschaffen. Ob diese Pla-
nungen für die Berechnung der Verschuldensdienstgrenzen leistungsfä-
higer sind, kann sich erst erweisen, wenn die Gemeinden mit dem In-
strument Finanzplanung längere Erfahrungen gemacht haben. 
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